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Bekanntmachung Nr. 113/2008 vom 19.11.2008

Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 77 - Kloshaus -, Änderung Nr. 1 -, Stadtteil Oidtweiler

Der Rat der Stadt Baesweiler hat in seiner Sitzung am 11.11.2008 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 77 - Kloshaus -, Änderung Nr. 1, beschlossen.
Plangebietsabgrenzung:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 77 - Kloshaus -, Änderung Nr. 1, umfasst
im Stadtteil Oidtweiler eine Teilfläche der Aachener Straße/B 57.

Die genauen Grenzen sind kartographisch bestimmt.
Ziel und Zweck der Planung

ist die Änderung der Erschließung von der Aachener Straße/B 57 in das Plangebiet
(Linksabbiegespuren anstelle eines Kreisverkehres).

Von der Erstellung einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird gem. § 13 (3) BauGB
abgesehen.

Baesweiler, 12.11.2008
Der Bürgermeister
In Vertretung:
Strauch
I. und Techn. Beigeordneter


